
1124 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht· 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1031 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Vermögenswerte 

nach den ehemaligen Landkreisen 

Durch den dem Ausschuß zur Vorberatung 
vorgelegenen Gesetzentwurf sollen die recht
lichen Voraussetzungen für die übertragung der 
Vermögenswerte nach den ehemaligen Land
kreisen auf das Land oder auf Gemeinden oder 
Gemeindeverbände des Landes, die im ehemali
gen Gebiet des Landkreises liegen, geschaffen 
werden. 

Der V erfassungsa usschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 17. Jänner 1969 in 
Verhandlung gezogen und nach einer Debatte, 
an der sich· außer deJ;Il Berichterstatter die Ab-

Guggenberger 
Berichtersta tter 

geordneten Dr. van Tongel, Tha1-
harn m e r, DDr. Pi t te r man n, Dr. Ha u
s e r, G run dem a n n - F alk e n b erg, Dok
tor Kr a n zIrn a y r, Dr. B rod a, Dr. Tu 11 
und der Ausschußobmann sowie Bundesminister 
für Inneres S 0 r 0 nie s beteiligten, unter Be
rücksichtigung von Abänderungsanträgen der 
Abgeordneten Dr. Hau se r, DDr. Pi t t e r
man n, Dr. va n Ton gel und T ha 1-
harn m e r angenommen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle dem a n g e- . /. 
s chI 0 S sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 17. Jänner 1969 

Probst 
Obmann 
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2 1124 der Beilagen 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX wenn eine Eintragung im Grundbuch in Betracht 
1969 über die Vermögenswerte nach den kommt. 

ehemaligen Landkreisen § 4. R e c h teD r i t t e r 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

§ 1. Begriffsbestimmung 

Vermögenswerte im Sinne dieses Bundesge
setzes sind solche, die infolge der Auflösung der 
durch das Gesetz über den Aufbau der Verwal
tung in der Ostmark (Ostmarkgesetz) vom 
14. April 1939, deutsches RGBl.I S. 777, er
richteten Landkreise ohne Eigentümer sind. 
Dazu ipehören nicht diejenigen Vermögenswerte, 
die als Vermögen der kraft § 2 der Verordnung 
über !die Einführung fürsorgerechtlicher Vor
schriften im Lande öster-reich vom 3. September 
1938, ~eutsches RGBl. I S. 11~5, gebildeten Ge
meindeverbände (Fürsorgeverbände) verwaltet 

W"dl 
ABSCHNITT II 

Grundsatzbestimmungen (Artikel 12 Abs. 1 
Z. 1 I des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 

Fassung von 1929) 

§ 2. übe r t rag u n g (A u f t eil u n g) der 
Vermögenswerte 

Die Vermögenswerte sind auf das Land oder 
auf Gemeinden· oder Gemeindeverbände des 
Landef, die im ehemaligen Gebiet des Landkreises 
liegen'l zu übertragen oder unter diesen Körper
schaften aufzuteilen. Bei der übertragung (Auf
tei1un~) ist auf dieJnteressen des Landes und der 
beteiligten Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie I auf eine dem Allgemeinwohl am besten 
nützende Weiterverwendung der Vermögens
werte lunter möglichster Wahrung der bisherigen 
Zweckbestimmung Bedacht zu nehmen. 

§ 3. B e u r k und u n g des E r wer b e s 
eines Vermögenswertes 

übe.r den Erwerb eines Vermögenswertes kraft 
Üb"'j,gUng in ,in, B"d"inigung ,u"u"clI,n, 

Rechte, die einem Dritten an einem Ver~ 
mögenswerte zustehen, dürfen durch die Ver
mögensübertragung nicht berührt werden. 

§ 5. G e b ä u d e und· G e b ä u d e t eil e, i n 
den enD i e n s t s tell e n 0 der B e die n
s t e t e cl e s B und e s, des L a n des, von 
Gern ein den 0 der Gern ein d e ver b ä n-

den untergebracht sind 

(1) Befinden sich in Gebäuden oder Gebäude
teilen, die unter die Begriffsbestimm1.!ng des § 1 
erster Satz fallen, Dienststellen des Landes oder 
von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder 
Dienstwohnungen für Bedienstete dieser Körper
schaften oder für Bundesbedienstete und werden 
diese Gebäude oder die betreffenden Gebäude
teile nicht auf diese Körperschaften übertragen, 
so sind ihnen anläßlich der Vermögensübertra
gung die. Gebäude oder die Gebäudeteile für die 
Dauer der gleichen Verwendung und der gleichen 
Eigentumsverhältnisse, längstens jedoch für 
20 Jahre zur entgeltlichen Benützung zu über
lassen, soweit nicht zwischen· den beteiligten 
Körperschaften etwas anderes ver·einbart ist. 

(2) Befinden sich in Gebäuden oder Gebäude
teilen, die unter die Begriffsbestimmung des § 1 
erster Satz fallen, Dienststellen des Bundes, so 
sind ihm anläßlich der Vermögensübertragung . 
die Gebäude oder Gebäudeteile für di·e Dauer 
der gleichen Verwendung und der gleichen 
Eigentumsverhältnisse, längstens jedoch für 
20 Jahre zur unentgeltlichen Benützung zu 
überlassen, soweit nicht zwischen dem Bund und 
den übernehmenden Körperschaften etwas ande
res vereinbart ist. 

ABSCHNITT III 

Unmittelbar anwendbares Bundesrecht 

§ 6. E r s atz von Auf wen cl u n gen 

(1) Hat eine der im § 5 genannten Körper
schaften nach dem 30. April 1945 für einen 
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Vermögenswert Aufwendungen gemacht, so sind 
diese ihr auf 'verlangen wie einem redlichen Be
sitzer nach den §§ 331 und 332 des allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches von der Körperschaft 
zu ersetzen, auf die der Vermögenswert über
tragen wird. Das Verlangen ist innerhalb eines 
Jahres nach übertragung (Aufteilung) des Ver
mögenswertes zu stellen. Der Ersatz ist binnen 
einem Jahr nach Stellung des Verlangens zu 
leisten. . 

(2) über Streitigkeiten, die sich aus der An
wendung des Abs. 1 ergeben, entscheiden die 
Gerichte. 

§ 7. H a f tun g für Ver bin d I ich k e i t e n 

Die übernehmende Körperschaft haftet für 
zivilrechtliche Verbindlichkeiten, die zu einem 
Vermögenswert gehören; sie wird von dies'er 
Haftung insoweit frei, als sie an Schulden schon 
so viel berichtigt hat, wie der Wert des über
nommenen Vermögens beträgt. 

§ 8. R e c h t s g e s c h ä f t e übe r V e r
mögenswerte 

Hat in der Zeit zwischen dem 30. April 1945 
und der Kundmachung dieses Gesetzes das Land 
über einen auf seinem Gebiet befindlichen Ver
mögenswert oder eine Gemeinde (Gemeindever
band) über einen von ihr verwalteten Vermö
genswert ein Rechtsgeschäft abgeschlossen, so 
steht das Fehlen eines Eigentümers des Vermö
genswertes oder der Mangel der Verfügungsbe
rechtigung der Rechtswirksamkeit des Rechts
geschäftes von Anfang an nicht entgegen. Gleiches 
gilt für Rechtsgeschäfte gerichtlich bestellter 
Kur;ltoren. 

§ 9. G run d b u c h sei n t rag u n gen 

Die im § 3 genannten Bescheinigungen gelt.en 
als öffentUche Urkunden im Sinne des § 33 des 

Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, BGBL 
Nr.39. 

§ 10. Ab gab e n f r e i h ei t 

Die durch die Ausführungsbestimmungen zum 
Abschnitt 11 unmittelbar veranlaßten Schriften 
und Amtshandlungen sind von den Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren, Stempelgebünren so
wie Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

ABSCHNITT IV 

Schlußbestimmungen 

§ 11. Inkrafttret,en 

(1) Die Abschnitte I und II dieses Bundesge
setzes treten den Ländern gegenüber für die 
Ausführungsgesetzgebung am 1. März 1969 in 
Kraft. Im seIben Zeitpunkt tritt auch § 8 in 
Kraft. Die übrigen Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes treten in jedem Land gleichzeitig mit 
dessen Ausführungsges,etz in Kraft. 

(2) Die Ausführungsgesetze der Länder zu 
Abschnitt II dieses Bundesgesetzes sind bis 
28. Feber 1970 zu erlassen. 

§ 12. Voll z i e h u n g 

(1) Das Bundesministerium für Inneres hat die 
dem Bund nach Artikel 15 Absatz 8 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 zu
stehenden Rechte wahrzunehmen. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 6 bis 9 ist das 
.Bundesministerium für Justiz betraut. Mit der 
Vollziehung des § 10 sind hinsichtlich der Bun
desverwaltungsabgaben die Bundesregierung, hin
sichtlich der Gerichts- und J ustizverwaltungsge
bühren das Bundesministerium für Justiz im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen und im übrigen das Bundesniinisterium 
für Finanzen betraut. 
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